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(54) ABLAUFARMATUR FÜR EINE DUSCH- ODER BADEWANNE

(57) Die Erfindung betrifft eine Ablaufarmatur (1) für
eine Bade- oder Duschwanne, mit einem eine Zulauföff-
nung (3) und einen Ablaufstutzen (2.2) aufweisenden
Gehäuse (2), wobei das Gehäuse einen armförmig ab-
stehenden Ablaufkanal (2.1) aufweist, an dessen Ende
der Ablaufstutzen (2.2) angeordnet ist, wobei der Ablauf-
kanal (2.1) zur Bildung eines Geruchverschlusses einen
wellenförmig ausgebildeten, eine Überlaufkante (2.5) de-
finierenden Kanalabschnitt (2.11) aufweist, und mit einer
die Zulauföffnung (3) umgebenden Dichtung (7), die eine
zur Anlage an die Unterseite eines Wannenbodens be-
stimmte Dichtungsfläche (7.1) aufweist. Damit eine sol-
che Ablaufarmatur eine geringe Bauhöhe für einen bo-
dengleichen Einbau von Duschwannen aufweist, ver-

gleichsweise einfach gereinigt werden kann und den-
noch eine ausreichende Sperrwasserhöhe für einen zu-
verlässigen Geruchverschluss und eine normgerechte
Ablaufleistung bietet, sieht die Erfindung vor, dass ein in
Funktionsstellung der Ablaufarmatur oberhalb der Über-
laufkante (2.5) gelegener Gehäuseabschnitt (2.12) des
Ablaufkanals (2.1) die Dichtungsfläche (7.1) nach oben
überragt, wobei der kürzeste horizontale Abstand (AK)
der höchsten Stelle der Überlaufkante (2.5) von der um-
laufenden Innenfläche der Zulauföffnung (3) mindestens
das 0,9-fache, vorzugsweise mindestens 1,1-fache, be-
sonders bevorzugt mindestens das 1,2-fache der hori-
zontalen Innenweite (D) der Zulauföffnung (3) beträgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ablaufarmatur für ei-
ne Dusch- oder Badewanne, mit einem eine Zulauföff-
nung und einen Ablaufstutzen aufweisenden Gehäuse,
wobei das Gehäuse einen armförmig abstehenden Ab-
laufkanal aufweist, an dessen Ende der Ablaufstutzen
angeordnet ist, wobei der Ablaufkanal zur Bildung eines
Geruchverschlusses einen wellenförmig ausgebildeten,
eine Überlaufkante definierenden Kanalabschnitt auf-
weist, und mit einer die Zulauföffnung umgebenden Dich-
tung, die eine zur Anlage an die Unterseite eines Wan-
nenbodens bestimmte Dichtungsfläche aufweist.
[0002] Eine derartige Ablaufarmatur für Duschwannen
ist aus der DE 10 2006 053 756 A1 bekannt. Das Ge-
häuse der Ablaufarmatur weist einen von der Zulauföff-
nung her zugänglichen Innenraum auf, der von einstü-
ckig mit dem Gehäuse verbundenen Begrenzungswän-
den begrenzt wird. Unterhalb des Innenraums, der an
einer unteren Kante endet, ist als Ablaufkanal eine Was-
serführung ausgebildet, die von einem Boden des Ge-
häuses zunächst nach oben und dort in einem U-förmi-
gen Bogen wieder ein Stück weit nach unten und dann
horizontal nach außen führt. Der die Wasserführung auf-
weisende Gehäuseteil ist so geformt, dass die Wasser-
führung in Fließrichtung gesehen stets einen rechtecki-
gen Querschnitt aufweist. Die Wasserführung ist durch
einen separat gefertigten vorderen Deckel flüssigkeits-
dicht verschlossen. Der Deckel ist hierzu mit dem die
Wasserführung aufweisenden Gehäuseteil verschweißt.
Am Ende der Wasserführung ist ein Übergangsstück an-
geschweißt, welches dazu dient, die im Querschnitt
rechteckige Wasserführung an ein im Querschnitt kreis-
rundes Rohr anzuschließen. Das Übergangsstück stellt
dabei den eigentlichen Ablaufstutzen des Gehäuses dar.
Das Gehäuse dieser Ablaufarmatur ist somit aus drei Tei-
len zusammengesetzt.
[0003] Für den Bau sowie die Sanierung von Bädern
werden heutzutage oft niedrige sanitäre Ablaufarmatu-
ren gefordert. Herkömmliche Ablaufarmaturen für
Duschwannen bieten zwar eine normgerechte Ablauf-
leistung, können jedoch aufgrund ihrer Bauhöhe die be-
sonderen Anforderungen hinsichtlich einer flachen Bau-
weise für niedrige Einbauräume regelmäßig nicht erfül-
len. So ist es mit herkömmlichen Ablaufarmaturen auf-
grund ihrer Bauhöhe kaum möglich, einen bodenglei-
chen Einbau von Duschwannen zu verwirklichen. Zudem
besteht bei Dusch- und Badewannenabläufen mitunter
das Problem der Reinigung, wenn diese durch Haare
oder andere Ablagerungen verstopft sind. Die Reinigung
von Duschabläufen ist häufig nur mit erhöhtem Aufwand
möglich, zum Beispiel durch Demontage von Tauchroh-
ren oder Stopfen, um das Einführen von Reinigungsspi-
ralen oder anderen Reinigungswerkzeugen zu ermögli-
chen bzw. zu erleichtern.
[0004] Die aus der DE 10 2006 053 756 A1 bekannte
Ablaufarmatur bietet zwar eine relativ hohe Ablaufleis-
tung, ist jedoch aufgrund ihrer Bauhöhe für bodengleich

einzubauende Duschwannen wenig oder gar nicht ge-
eignet. Zudem lässt sich diese Ablaufarmatur aufgrund
ihrer engen Wasserführung im Falle einer Verstopfung
nur mit erhöhtem Aufwand reinigen.
[0005] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Ablaufarmatur der eingangs ge-
nannten Art zu schaffen, die eine geringe Bauhöhe für
einen bodengleichen Einbau von Duschwannen auf-
weist, vergleichsweise einfach gereinigt werden kann
und dennoch eine ausreichende Sperrwasserhöhe für
einen zuverlässigen Geruchverschluss und eine norm-
gerechte Ablaufleistung bietet.
[0006] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Ablauf-
armatur mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen.
Bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen der erfin-
dungsgemäßen Ablaufarmatur sind in den Unteransprü-
chen angegeben.
[0007] Die erfindungsgemäße Ablaufarmatur ist da-
durch gekennzeichnet, dass ein in Funktionsstellung der
Ablaufarmatur oberhalb der Überlaufkante gelegener
Gehäuseabschnitt des Ablaufkanals die Dichtungsfläche
nach oben überragt, wobei der kürzeste horizontale Ab-
stand der höchsten Stelle der Überlaufkante von der um-
laufenden Innenfläche der Zulauföffnung mindestens
das 0,9-fache, vorzugsweise mindestens 1,1-fache, be-
sonders bevorzugt mindestens das 1,2-fache der hori-
zontalen Innenweite der Zulauföffnung beträgt.
[0008] Die Zulauföffnung kann auch als Einlassöff-
nung bezeichnet werden.
[0009] Ist die Zulauföffnung im Wesentlichen kreisför-
mig oder kreiszylindrisch ausgebildet, so entspricht die
horizontale Innenweite der Zulauföffnung dem Innen-
durchmesser der der Zulauföffnung. Ist die Zulauföffnung
dagegen beispielsweise im Wesentlichen halbkreiszylin-
drisch, oval oder ellipsenförmig ausgebildet, so ent-
spricht die horizontale Innenweite der Zulauföffnung der
kleinsten horizontalen Innenweite der Zulauföffnung.
[0010] Ist die Zulauföffnung im Wesentlichen kreiszy-
lindrisch ausgebildet, so kann der kürzeste horizontale
Abstand der höchsten Stelle der Überlaufkante der er-
findungsgemäßen Ablaufarmatur auch in Bezug auf die
vertikale Mittelachse der Zulauföffnung definiert werden.
In diesem Fall beträgt der kürzeste horizontale Abstand
der höchsten Stelle der Überlaufkante von der Mittelach-
se der im Wesentlichen kreiszylindrischen Zulauföffnung
mindestens das 1,5-fache, vorzugsweise mindestens
1,6-fache, besonders bevorzugt mindestens das 1,8-fa-
che der horizontalen Innenweite oder des Innendurch-
messers der Zulauföffnung.
[0011] Die vorliegende Erfindung nutzt den Umstand,
dass Bade- sowie Duschwannen an ihrer Bodenablauf-
öffnung normalerweise einen umlaufenden, gegenüber
der Wannenbodenunterseite nach unten vorstehenden
Randbereich aufweisen. Die Erfindung basiert auf dem
Grundgedanken, das unter dem Wannenboden vorhan-
dene Platzangebot in seiner Höhe sowie in seiner Breite
für die Ablaufarmatur ideal zu nutzen und dabei strö-
mungstechnisch in der Ablaufarmatur möglichst wenig
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Richtungsänderungen sowie vorzugsweise möglichst
geringe Querschnittsänderungen zu erreichen.
[0012] Dadurch, dass der kürzeste horizontale Ab-
stand der höchsten Stelle der Überlaufkante von der um-
laufenden Innenfläche der Zulauföffnung mindestens
das 0,9-fache, vorzugsweise mindestens 1,1-fache, be-
sonders bevorzugt mindestens das 1,2-fache der hori-
zontalen Innenweite der Zulauföffnung beträgt, lässt sich
ein wellenförmiger Ablaufkanal erzielen, der bei Sicher-
stellung einer ausreichenden oder normgerechten Sperr-
wasserhöhe relativ große Umlenkradien und somit keine
scharfen Richtungsänderungen aufweist. Hierdurch wird
das Einführen einer Reinigungsspirale in den wellenför-
migen Ablaufkanal erheblich erleichtert.
[0013] Der Geruchverschluss der erfindungsgemäßen
Ablaufarmatur ist in einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung tauchrohrlos ausgeführt. In die Ablaufarmatur
ist in diesem Fall kein entnehmbares, separat gefertigtes
Tauchrohr eingesetzt, welches in herkömmlichen Ablauf-
armaturen von Duschwannen einen Teil eines Geruch-
verschlusses bildet. Durch den Wegfall des Tauchrohres
und die somit nicht erforderliche Demontage des Tauch-
rohres im Falle einer Reinigung der Ablaufarmatur wird
nicht nur der für die Reinigung erforderliche Aufwand re-
duziert, es lässt sich zudem ein Kostenvorteil durch den
Wegfall der Tauchrohrfertigung erzielen.
[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Überlauf-
kante auf gleicher Höhe oder höher liegt als ein die Dich-
tung tragender Flansch des Gehäuses. Hierdurch lässt
sich unter Sicherstellung einer ausreichenden Sperrwas-
serhöhe eine weitere Verringerung der Bauhöhe der Ab-
laufarmatur erreichen.
[0015] Nach einer alternativen Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Ablaufarmatur kann die Überlaufkan-
te tiefer als ein die Dichtung tragender Flansch des Ge-
häuses liegen, wobei der vertikale Abstand der Überlauf-
kante von der Oberseite des die Dichtung tragenden
Flansches nicht mehr als 8 mm, vorzugsweise nicht mehr
als 5 mm beträgt. Auch hierdurch lässt sich unter Sicher-
stellung einer ausreichenden Sperrwasserhöhe eine
weitere Verringerung der Bauhöhe der Ablaufarmatur er-
reichen.
[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass der wellenförmig ausgebildete Ka-
nalabschnitt im Längsschnitt betrachtet einen konkaven
Bodenabschnitt aufweist, dessen Bogenradius größer ist
als die Bauhöhe des Gehäuses. Durch diese Ausgestal-
tung, insbesondere den relativ großen Bogenradius des
konkaven Bodenabschnitts, wird ein Einführen einer Rei-
nigungsspirale in den wellenförmigen Ablaufkanal be-
sonders erleichtert.
[0017] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung weist der wellenförmig ausgebildete
Kanalabschnitt im Längsschnitt betrachtet einen konve-
xen Bodenabschnitt auf, der sich zumindest bis zu der
Überlaufkante erstreckt und dessen Bogenradius größer
ist als die halbe Bauhöhe des Gehäuses. Auch diese

Ausgestaltung trägt zu einem besonders leichten Einfüh-
ren einer Reinigungsspirale in den wellenförmigen Ab-
laufkanal bei.
[0018] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass das Gehäuse der Ablaufarmatur aus einem Ge-
häuseunterteil und einem Gehäuseoberteil zusammen-
gesetzt ist, wobei das Gehäuseunterteil und das Gehäu-
seoberteil durch eine umlaufende Verbindungsnaht flüs-
sigkeitsdicht miteinander verbunden sind, und wobei die
Verbindungsnaht an einander abgewandten Längssei-
ten des wellenfömig ausgebildeten Kanalabschnitts des
Ablaufkanals verläuft. Diese Ausgestaltung ist in ferti-
gungstechnischer Hinsicht günstig. Die Gehäuseteile
können beispielsweise aus Kunststoff durch Spitzgießen
hergestellt werden. Die umlaufende Verbindungsnaht
zwischen Gehäuseunterteil und Gehäuseoberteil wird
vorzugsweise als Schweißnaht ausgeführt.
[0019] In diesem Zusammenhang besteht eine weitere
Ausgestaltung der Erfindung darin, dass der Ablaufstut-
zen zum Anschluss eines einen kreisrunden Querschnitt
aufweisenden Ablaufrohres ausgeführt und einstückig
mit dem Gehäuseunterteil ausgebildet ist. Das Gehäuse
der erfindungsgemäßen Ablaufarmatur kann somit aus
im Wesentlichen nur zwei Gehäuseteilen zusammenge-
setzt sein. Die erfindungsgemäße Ablaufarmatur zeich-
net sich somit durch eine sehr geringe Anzahl von Bau-
teilen aus. Diese Ausgestaltung reduziert die Fertigungs-
kosten sowie das Risiko eines Auftretens von undichten
Verbindungsstellen, insbesondere von undichten
Schweißnähten.
[0020] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Breite des
Ablaufkanals in Wasserablaufrichtung gesehen zwi-
schen der Überlaufkante und dem Ablaufstutzen ab-
nimmt. Die Breite des Ablaufkanals verjüngt sich somit
ab oder nach der Überlaufkante in Richtung des Ablauf-
stutzens. Hierdurch werden Absätze oder Kanten, die
ein Einführen einer Reinigungsspirale in den Ablaufstut-
zen und eine daran angeschlossene Rohrleitung stören
können, vermieden.
[0021] Der wellenförmig ausgebildete Ablaufkanal
bzw. Kanalabschnitt weist von seinem Beginn unterhalb
der Zulauföffnung bis hin zu der Überlaufkante vorzugs-
weise im Wesentlichen eine gleichmäßige Breite (Innen-
weite) auf. Hierdurch lässt sich das vorhandene Platz-
angebot unter einer Duschwanne, insbesondere einer
bodengleich einzubauenden Duschwanne ideal nutzen.
[0022] Für eine hohe oder normgerechte Ablaufleis-
tung der Ablaufarmatur ist es günstig, wenn gemäß einer
weiteren Ausgestaltung der Erfindung die orthogonal zur
Kanalgrundfläche gemessene Weite des Ablaufkanals
nach der Überlaufkante in Richtung des Ablaufstutzens
hin zunimmt.
[0023] Hinsichtlich einer hohen oder normgerechten
Ablaufleistung der Ablaufarmatur ist es ebenfalls günstig,
wenn nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
die Zulauföffnung des Gehäuses durch eine Gehäusein-
nenwandung definiert ist, die im Wesentlichen kreiszy-
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lindrisch ausgebildet ist oder kreisbogenförmige Wan-
dungsabschnitte aufweist, wobei die kreisbogenförmi-
gen Wandungsabschnitte über radial nach innen vorste-
hende Wandungsabschnitte miteinander verbunden
sind, in denen zumindest Abschnitte von Gewindehülsen
aufgenommen sind. Die Gewindehülsen dienen der Be-
festigung der Ablaufarmatur an der Bodenablauföffnung
einer Dusch- oder Badewanne. Die vorgenannte Ausge-
staltung der die Zulauföffnung begrenzenden Gehäu-
seinnenwandung ermöglicht einen idealen Überde-
ckungsgrad mit der Bodenablauföffnung der Dusch- oder
Badewanne und somit bei materialsparender Bauweise
der Ablaufarmatur eine hohe oder normgerechte Ablauf-
leistung derselben. In diesem Zusammenhang sieht eine
weitere vorteilhafte Ausgestaltung vor, dass die radial
nach innen vorstehenden Wandungsabschnitte mit ge-
genüber der Außenseite des Gehäuses radial vorstehen-
den Wandungsabschnitten fluchten.
[0024] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung weist das Gehäuse eine der Zulauf-
öffnung zugewandte, in Richtung des Ablaufkanals hin
geneigt verlaufende Bodenfläche auf. Diese Ausgestal-
tung begünstig eine hohe Ablaufleistung der Ablaufar-
matur, verbessert die Zuverlässigkeit des Geruchver-
schlusses und erleichtert das Einführen einer Reini-
gungsspirale in den Ablaufkanal.
[0025] Um den bodengleichen Einbau einer Dusch-
wanne auf einfache Weise verwirklichen zu können, ist
es vorteilhaft, wenn die erfindungsgemäße Ablaufarma-
tur dergestalt ausgeführt ist, dass der Abstand zwischen
der Unterseite ihres Gehäuses und der zur Anlage an
die Unterseite eines Wannenbodens bestimmten Dich-
tungsfläche (im am Wannenboden montierten Zustand)
weniger als 75 mm, vorzugsweise weniger als 70 mm,
besonders bevorzugt weniger als 60 mm beträgt. Um
das vorhandene Platzangebot in der Höhe ideal zu nut-
zen, sieht eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
vor, dass der oberhalb der Überlaufkante gelegene Ge-
häuseabschnitt des Ablaufkanals die Dichtungsfläche
um mindestens 10 mm überragt.
[0026] Noch eine weitere Ausgestaltung der Erfindung
ist dadurch gekennzeichnet, dass die zur Anlage an die
Unterseite eines Wannenbodens bestimmte Dichtungs-
fläche mit einem Adapterring versehen ist, der eine ver-
tikale Dicke von mindestens 5 mm, vorzugsweise min-
destens 10 mm aufweist. Diese Ausgestaltung ermög-
licht die Montage der erfindungsgemäßen Ablaufarmatur
auch bei solchen Dusch- oder Badewannen, bei denen
ein an ihrer Bodenablauföffnung umlaufender, gegenü-
ber der Wannenbodenunterseite nach unten vorstehen-
der Randbereich nur mit einem relativ kleinen Abstand
gegenüber der Wannenbodenunterseite nach unten vor-
steht.
[0027] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 bis 3 eine erfindungsgemäße Ablaufarmatur

mit einem am Ablaufstutzen angeschlos-
senen Ablaufrohrbogen in Längsseiten-
ansicht, in Draufsicht und in einer pers-
pektivischen Darstellung;

Fig. 4 die Ablaufarmatur aus Fig. 1 ohne Ablauf-
rohrbogen, wobei ein dem Ablaufstutzen
zugeordneter Dichtring sowie eine Über-
wurfmutter getrennt dargestellt sind;

Fig. 5 die Ablaufarmatur aus Fig. 1 mit dem da-
ran angeschlossenen Ablaufrohrbogen in
einer vertikalen Längsschnittansicht;

Fig. 6 bis 8 ein weiteres Ausführungsbeispiel der er-
findungsgemäßen Ablaufarmatur mit ei-
nem am Ablaufstutzen angeschlossenen
Ablaufrohrbogen in Längsseitenansicht,
in Draufsicht und in einer perspektivi-
schen Darstellung;

Fig. 9 die Ablaufarmatur aus Fig. 6 ohne Ablauf-
rohrbogen, wobei ein dem Ablaufstutzen
zugeordneter Dichtring sowie eine Über-
wurfmutter getrennt dargestellt sind; und

Fig. 10 die Ablaufarmatur aus Fig. 6 mit dem da-
ran angeschlossenen Ablaufrohrbogen in
einer vertikalen Längsschnittansicht.

[0028] Die in der Zeichnung dargestellten Ablaufarma-
turen 1, 1’ sind zur Montage an einer kreisrunden Bo-
denablauföffnung einer Bade- oder Duschwanne be-
stimmt. Die Ablaufarmaturen 1, 1’ sind für Bade- und
Duschwannen geeignet, die im montierten Zustand unter
dem Wannenboden wenig Platz für die Anordnung einer
an der Bodenablauföffnung festzulegenden Ablaufarma-
tur bieten. Dies trifft insbesondere für bodengleich ein-
zubauende Duschwannen zu.
[0029] Der die Bodenablauföffnung einer Bade- oder
Duschwanne umgebende Randbereich des Wannenbo-
dens steht üblicherweise gegenüber der Unterseite des
Wannenbodens nach unten vor, wobei ein konisch aus-
gebildeter Bodenabschnitt stetig in einen im Wesentli-
chen horizontalen Bodenabschnitt übergeht, der die Bo-
denablauföffnung begrenzt.
[0030] Die in den Figuren 1 bis 5 gezeigte Ablaufar-
matur 1 hat ein Gehäuse 2 mit einer Zulauföffnung 3 und
einem armförmig abstehenden Ablaufkanal 2.1, an des-
sen Ende ein Ablaufstutzen 2.2 angeordnet ist. Der Ab-
laufstutzen 2.2 ist zum Anschluss eines einen kreisrun-
den Querschnitt aufweisenden Ablaufrohres 4, beispiels-
weise eines Rohrbogens ausgeführt. Der Ablaufstutzen
2.2 ist vorzugsweise mit einem Dichtungsring 5 und einer
Überwurfmutter 6 versehen und weist hierzu ein Außen-
gewinde 2.3 auf. Das Ablaufrohr 4 wird in den Ablauf-
stutzen 2.2 gesteckt und mit diesem unter Zwischenord-
nung des Dichtungsrings 5 mittels der Überwurfmutter 6
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flüssigkeitsdicht verbunden. Des Weiteren gehört zu der
Ablaufarmatur 1 eine die Zulauföffnung 3 umgebende
Dichtung 7, die eine zur Anlage an die Unterseite des
Wannenbodens bestimmte Dichtungsfläche 7.1 auf-
weist. Im montierten Zustand der Ablaufarmatur 1 liegt
die ringförmige Dichtung 7 an der Unterseite des im We-
sentlichen horizontalen, die Bodenablauföffnung des
Wannenbodens begrenzenden Wannenbodenab-
schnitts dichtend an. Die Dichtung 7 hat einen Axialab-
schnitt oder Kragen 7.2 und zwei davon radial nach au-
ßen abstehende flanschförmige Abschnitte 7.3, 7.4, wo-
bei der untere Abschnitt 7.3 zur Anlage an die Unterseite
der Wanne und der anderen Abschnitt 7.4 zur Anlage an
der Innenseite der Wanne bestimmt ist.
[0031] Zur Festlegung der Ablaufarmatur an der Ab-
lauföffnung im Wannenboden ist der Zulauföffnung 3 des
Gehäuses 2 ein konisch geformter Befestigungsring 8
zugeordnet. Der Befestigungsring 8 ist an der Wanne-
ninnenseite anzuordnen und besteht vorzugsweise aus
Edelstahl. Er weist Bohrungen auf, die der Durchführung
der Schäfte von Befestigungsschrauben 9 dienen. Die
die Zulauföffnung 3 definierende Gehäuseinnenwan-
dung 2.4 ist im Wesentlichen kreiszylindrisch ausgebildet
oder weist drei kreisbogenförmige Wandungsabschnitte
2.41 auf, wobei diese Wandungsabschnitte 2.41 über ra-
dial nach innen vorstehende, im Wesentlichen vertikal
verlaufende Wandungsabschnitte 2.42 einstückig mit-
einander verbunden sind. Die Wandungsbereiche 2.42
fluchten mit gegenüber der Außenseite des Gehäuses 2
radial vorstehenden Wandungsabschnitten 2.43, die
ebenfalls im Wesentlichen vertikal verlaufen. Im Bereich
der nach innen bzw. nach außen vorstehenden Wan-
dungsabschnitte 2.42, 2.43 sind in die Gehäusewandung
Gewindehülsen 10 eingebracht, in welche die Befesti-
gungsschrauben 9 eingeschraubt werden bzw. sind. In
dem Ausführungsbeispiel sind drei metallene Gewinde-
hülsen 10 in dem aus Kunststoff, beispielsweise Poly-
propylen hergestellten Gehäuse 2 integriert, wobei die
Gewindehülsen 10 gleichmäßig voneinander beabstan-
det sind.
[0032] Um einen Geruchverschluss durch Sperrwas-
ser zu bilden, weist der Ablaufkanal 2.1 einen wellenför-
mig ausgebildeten, eine Überlaufkante 2.5 definierenden
Kanalabschnitt 2.11 auf. Die Überlaufkante 2.5 liegt da-
bei höher als die untere Kante 2.6 der die Zulauföffnung
3 begrenzenden Gehäuseinnenwandung 2.4, wobei die
untere Kante 2.6 der Gehäuseinnenwandung die Ein-
gangsöffnung des Ablaufkanals 2.1 nach oben hin be-
grenzt.
[0033] Die Ablaufarmatur 1, 1’ ist so ausgebildet, dass
ein in Funktionsstellung der Ablaufarmatur 1, 1’ oberhalb
der Überlaufkante 2.5 gelegener Gehäuseabschnitt 2.12
des Ablaufkanals 2.1 die Dichtungsfläche 7.1 nach oben
überragt (siehe insbesondere Figuren 4, 5, 9 und 10).
Der oberhalb der Überlaufkante 2.5 gelegene Gehäuse-
abschnitt 2.12 des Ablaufkanals überragt die Dichtungs-
fläche 7.1 vorzugsweise um mindestens 10 mm, bei-
spielsweise um einen Betrag im Bereich von 10 bis 13

mm. Die Überlaufkante 2.5 liegt dabei vorzugsweise auf
gleicher Höhe oder sogar höher als ein die Dichtung 7
tragender Flansch 2.7 des Gehäuses 2. Die Sperrwas-
serhöhe der in den Figuren 1 bis 5 gezeigten Ablaufar-
matur 1 beträgt beispielsweise ca. 30 mm.
[0034] Der wellenförmige Ablaufkanal 2.1 ist strö-
mungstechnisch derart ausgeführt, dass er möglichst
wenig Richtungsänderungen sowie möglichst geringe
Querschnittsveränderungen aufweist. Hierzu ist der kür-
zeste horizontale Abstand AK der höchsten Stelle der
Überlaufkante 2.5 von der umlaufenden Innenfläche der
Zulauföffnung 3 vergleichsweise groß bemessen. Der
kürzeste horizontale Abstand AK der höchsten Stelle der
Überlaufkante 2.5 von der umlaufenden Innenfläche der
Zulauföffnung 3 beträgt mindestens das 0,9-fache, vor-
zugsweise mindestens 1,1-fache, besonders bevorzugt
mindestens das 1,2-fache der horizontalen Innenweite
der Zulauföffnung 3 beträgt.
[0035] In den in der Zeichnung dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen ist die Zulauföffnung 3 im Wesentlichen
kreiszylindrisch ausgebildet. Somit kann ein kürzester
horizontaler Abstand AKM der höchsten Stelle der Über-
laufkante 2.5 der erfindungsgemäßen Ablaufarmatur 1,
1’ auch in Bezug auf die vertikale Mittelachse M der Zu-
lauföffnung 3 definiert werden. In den dargestellten Aus-
führungsbeispielen beträgt der kürzeste horizontale Ab-
stand AKM der höchsten Stelle der Überlaufkante 2.5 von
der Mittelachse M der Zulauföffnung 3 mehr als das 1,8-
fache, beispielsweise in etwa das Doppelte des Innen-
durchmessers bzw. der kleinsten horizontalen Innenwei-
te D der Zulauföffnung 3.
[0036] Des Weiteren ist in der Zeichnung zu erkennen,
dass der wellenförmig ausgebildete Ablaufkanal 2.1 im
Längsschnitt betrachtet, im Bereich zwischen der Zulauf-
öffnung 3 und der Überlaufkante 2.5, einen konkaven
Bodenabschnitt 2.13 aufweist, dessen Bogenradius grö-
ßer ist als die Bauhöhe H1 des Gehäuses 2 der Ablauf-
armatur (siehe insbesondere Figuren 4, 5 und 9, 10). An
den konkaven Bodenabschnitt 2.13 schließt sich im
Längsschnitt des Ablaufkanals betrachtet ein konvex ge-
formter Kanalbodenabschnitt 2.14 an, der sich zumin-
dest bis zu der Überlaufkante 2.5 oder darüber hinaus
erstreckt, wobei der Bogenradius des konvexen Boden-
abschnitts 2.14 größer als die halbe Bauhöhe H1 des
Gehäuses 2 der Ablaufarmatur 1, 1’ ist.
[0037] Entlang seiner Länge, ausgehend von der im
Wesentlichen kreiszylindrischen Zulauföffnung 3 bis hin
zu der Überlaufkante 2.5, hat der Ablaufkanal 2.1 eine
im Wesentlichen konstante Breite B bzw. Innenbreite so-
wie eine im Wesentlichen konstante Weite W1, wobei
letztere orthogonal zu der wellenförmig verlaufenden Ka-
nalgrundfläche zu messen ist (siehe insbesondere Fig.
2, 5 und 7, 10). In der Wasserablaufrichtung gesehen
nimmt die Breite B des Ablaufkanals 2.1 nach der Über-
laufkante 2.5 in Richtung des im Wesentlichen kreiszy-
lindrischen Ablaufstutzens 2.2 hin ab. Die Breite B des
Ablaufkanals 2.1 verjüngt sich somit nach der Überlauf-
kante 2.5 in Richtung des Ablaufstutzens 2.2. Gleichzei-
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tig nimmt in diesem dem Ablaufstutzen 2.2 vorgeordne-
ten Abschnitt des Ablaufkanals 2.1 die orthogonal zu der
Kanalgrundfläche gemessene Weite W2 des Ablaufka-
nals 2.1 zu, so dass die Innenquerschnittsfläche des Ab-
laufkanals 2.1 sich entlang der Kanalmittellinie zwischen
Überlaufkante 2.5 und Ablaufstutzen 2.2 kaum oder nur
geringfügig ändert.
[0038] Das Gehäuse 2 der Ablaufgarnitur 1, 1’ ist aus
einem Gehäuseunterteil 2.8 und einem Gehäuseoberteil
2.9 zusammengesetzt, die durch eine umlaufende Ver-
bindungsnaht 2.10, vorzugsweise eine Schweißnaht
flüssigkeitsdicht miteinander verbunden sind. Die Ver-
bindungsnaht 2.10 verläuft dabei an den einander abge-
wandten Längsseiten des wellenfömig ausgebildeten
Kanalabschnitts 2.11 des Ablaufkanals 2.1. Oberhalb
des Ablaufstutzens 2.2, der einstückig mit dem Gehäu-
seunterteil 2.8 ausgebildet ist, weist die Verbindungsnaht
2.10 einen im Wesentlichen geradlinigen Nahtabschnitt
20 auf. An der dem Ablaufstutzen 2.2 entgegengesetzten
Stirnseite des Gehäuses 2 weist die Verbindungsnaht
2.10 einen halbkreisbogenförmigen Nahtabschnitt 21
auf, während sie entlang der Längsseiten des wellenför-
migen Ablaufkanals 2.1 konturparallel ausgeführt ist und
somit auf beiden Längsseiten ebenfalls einen wellenför-
migen Verlauf 22 hat.
[0039] An der Unterseite des Gehäuseunterteils 2.8
und an der Oberseite des Gehäuseoberteils 2.9 ist je-
weils mindestens eine Versteifungsrippe 2.81, 2.91 vor-
gesehen, die einstückig mit dem Gehäuseunterteil 2.8
bzw. dem Gehäuseoberteils 2.9 ausgebildet ist.
[0040] Die in den Figuren 6 bis 10 gezeigte Ablaufar-
matur 1’ unterscheidet sich von der in den Figuren 1 bis
5 gezeigten Ablaufarmatur 1 dadurch, dass die Sperr-
wasserhöhe größer ist und hier beispielsweise ca. 50
mm beträgt. Dementsprechend ist die Bauhöhe der Ab-
laufarmatur 1’ um ca. 20 mm höher als die Bauhöhe der
in den Figuren 1 bis 5 gezeigten Ablaufarmatur 1. Des
Weiteren ist zu erkennen, dass die der Zulauföffnung 3
zugewandte Bodenfläche 24 des Gehäuseinnenraums
in Richtung Ablaufkanal 2.1 hin geneigt verläuft. Das Ge-
fälle dieser Bodenfläche 24, und zwar ihr Neigungswinkel
gegenüber der Horizontalen liegt beispielsweise im Be-
reich von 12° bis 18°, insbesondere im Bereich von 14°
bis 16°. Ein weiterer Unterschied im Vergleich zu der in
den Figuren 1 bis 5 gezeigten Ablaufarmatur 1besteht
darin, dass der der Überlaufkante 2.5 in Wasserablauf-
richtung nachfolgende Kanalbodenabschnitt 26 ein deut-
lich größeres Gefälle aufweist und hierzu abschnittswei-
se als steile Schrägfläche 26.1 oder Schrägebene aus-
gebildet führt. Der Neigungswinkel der Schrägfläche
26.1 gegenüber der Vertikalen liegt beispielsweise im
Bereich von 10° bis 18°.
[0041] Der Abstand ASM des Endes des Ablaufstut-
zens 2.2 von der Mittelachse M der Zulauföffnung 3 ist
bei den beiden in der Zeichnung dargestellten Ablaufar-
maturen 1, 1’ im Wesentlichen gleich groß und beträgt
beispielsweise ca. 225 mm. Dies wird bei der in den Fi-
guren 6 bis 10 gezeigten Ablaufarmatur 1’, die eine Sperr-

wasserhöhe von ca. 50 mm bietet und deren Überlauf-
kante 2.5 etwas weiter von der Mittelachse M der Zulauf-
öffnung 3 entfernt ist als bei der Ablaufarmatur 1 gemäß
Fig. 4, insbesondere durch die der Überlaufkante 2.5
nachfolgende steile Schrägfläche 26.1 des Kanalbodens
erreicht.
[0042] Der Abstand H2 der zur Anlage an die Unter-
seite des Wannenbodens bestimmten Dichtungsfläche
7.1 von der Gehäuseunterseite beträgt bei der in den
Figuren 1 bis 5 gezeigten Ablaufarmatur 1 im monierten
Zustand weniger als 60 mm, vorzugsweise weniger als
55 mm, beispielsweise nur ca. 48 mm. Bei der in den
Figuren 6 bis 10 gezeigten Ablaufarmatur 1’ beträgt die-
ser Abstand H2 weniger als 75 mm, vorzugsweise weni-
ger als 70 mm, beispielsweise nur ca. 68 mm.
[0043] Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf die
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Vielmehr sind zahlreiche Varianten denkbar,
die auch bei von den gezeigten Beispielen abweichen-
den Gestaltungen von der in den beigefügten Ansprü-
chen offenbarten Erfindung Gebrauch machen. So kann
beispielsweise die zur Anlage an die Unterseite eines
Wannenbodens bestimmte Dichtungsfläche 7.1 mit ei-
nem Adapterring (nicht gezeigt) versehen sein, der eine
vertikale Dicke von mindestens 5 mm, vorzugsweise min-
destens 10 mm aufweist.

Patentansprüche

1. Ablaufarmatur (1, 1’) für eine Dusch- oder Badewan-
ne, mit einem eine Zulauföffnung (3) und einen Ab-
laufstutzen (2.2) aufweisenden Gehäuse (2), wobei
das Gehäuse einen armförmig abstehenden Ablauf-
kanal (2.1) aufweist, an dessen Ende der Ablaufstut-
zen (2.2) angeordnet ist, wobei der Ablaufkanal (2.1)
zur Bildung eines Geruchverschlusses einen wellen-
förmig ausgebildeten, eine Überlaufkante (2.5) defi-
nierenden Kanalabschnitt (2.11) aufweist, und mit
einer die Zulauföffnung (3) umgebenden Dichtung
(7), die eine zur Anlage an die Unterseite eines Wan-
nenbodens bestimmte Dichtungsfläche (7.1) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass ein in Funk-
tionsstellung der Ablaufarmatur (1, 1’) oberhalb der
Überlaufkante (2.5) gelegener Gehäuseabschnitt
(2.12) des Ablaufkanals (2.1) die Dichtungsfläche
(7.1) nach oben überragt, wobei der kürzeste hori-
zontale Abstand (AK) der höchsten Stelle der Über-
laufkante (2.5) von der umlaufenden Innenfläche der
Zulauföffnung (3) mindestens das 0,9-fache, vor-
zugsweise mindestens 1,1-fache, besonders bevor-
zugt mindestens das 1,2-fache der horizontalen In-
nenweite (D) der Zulauföffnung (3) beträgt.

2. Ablaufarmatur nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Überlaufkante (2.5) auf gleicher
Höhe oder höher liegt als ein die Dichtung (7) tra-
gender Flansch (2.7) des Gehäuses (2).
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3. Ablaufarmatur nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Überlaufkante (2.5) tiefer liegt
als ein die Dichtung (7) tragender Flansch (2.7) des
Gehäuses (2), wobei der vertikale Abstand der Über-
laufkante (2.5) von der Oberseite des die Dichtung
(7) tragenden Flansches (2.7) nicht mehr als 8 mm,
vorzugsweise nicht mehr als 5 mm beträgt.

4. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der wellenförmig
ausgebildete Kanalabschnitt (2.11) im Längsschnitt
betrachtet einen konkaven Bodenabschnitt (2.13)
aufweist, dessen Bogenradius größer ist als die Bau-
höhe (H1) des Gehäuses (2).

5. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der wellenförmig
ausgebildete Kanalabschnitt (2.11) im Längsschnitt
betrachtet einen konvexen Bodenabschnitt (2.14)
aufweist, der sich zumindest bis zu der Überlaufkan-
te (2.5) erstreckt und dessen Bogenradius größer ist
als die Hälfte der Bauhöhe (H1) des Gehäuses (2).

6. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2)
aus einem Gehäuseunterteil (2.8) und einem Ge-
häuseoberteil (2.9) zusammengesetzt ist, wobei das
Gehäuseunterteil (2.8) und das Gehäuseoberteil
(2.9) durch eine umlaufende Verbindungsnaht (2.10)
flüssigkeitsdicht miteinander verbunden sind, und
wobei die Verbindungsnaht (2.10) an einander ab-
gewandten Längsseiten des wellenfömig ausgebil-
deten Kanalabschnitts (2.11) des Ablaufkanals ver-
läuft.

7. Ablaufarmatur nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ablaufstutzen (2.2) zum An-
schluss eines einen kreisrunden Querschnitt aufwei-
senden Ablaufrohres (4) ausgeführt und einstückig
mit dem Gehäuseunterteil (2.8) ausgebildet ist.

8. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Breite (B) des
Ablaufkanals (2.1) in Wasserablaufrichtung gese-
hen zwischen der Überlaufkante (2.5) und dem Ab-
laufstutzen (2.2) abnimmt.

9. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die orthogonal zur
Kanalgrundfläche gemessene Weite (W2) des Ab-
laufkanals (2.1) nach der Überlaufkante (2.5) in Rich-
tung des Ablaufstutzens (2.2) hin zunimmt.

10. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zulauföffnung
(3) des Gehäuses (2) durch eine Gehäuseinnenwan-
dung (2.4) definiert ist, die im Wesentlichen kreiszy-
lindrisch ausgebildet ist oder kreisbogenförmige

Wandungsabschnitte (2.41) aufweist, wobei die
kreisbogenförmigen Wandungsabschnitte (2.41)
über radial nach innen vorstehende Wandungsab-
schnitte (2.42) miteinander verbunden sind, in denen
zumindest Abschnitte von Gewindehülsen (10) auf-
genommen sind.

11. Ablaufarmatur nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die radial nach innen vorstehenden
Wandungsabschnitte (2.42) mit gegenüber der Au-
ßenseite des Gehäuses (2) radial vorstehenden
Wandungsabschnitten (2.43) fluchten.

12. Ablaufarmatur (1’) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
(2) eine der Zulauföffnung (3) zugewandte, in Rich-
tung des Ablaufkanals (2.1) hin geneigt verlaufende
Bodenfläche (24) aufweist.

13. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass deren Geruchver-
schluss tauchrohrlos ausgeführt ist.

14. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand (H2)
zwischen der Unterseite des Gehäuses (2) und der
zur Anlage an die Unterseite eines Wannenbodens
bestimmten Dichtungsfläche (7.1) weniger als 75
mm, vorzugsweise weniger als 70 mm, besonders
bevorzugt weniger als 60 mm beträgt.

15. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der oberhalb der
Überlaufkante (2.5) gelegene Gehäuseabschnitt
(2.12) des Ablaufkanals (2.1) die Dichtungsfläche
(7.1) um mindestens 10 mm überragt.

16. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die zur Anlage an
die Unterseite eines Wannenbodens bestimmte
Dichtungsfläche (7.1) mit einem Adapterring verse-
hen ist, der eine vertikale Dicke von mindestens 5
mm, vorzugsweise mindestens 10 mm aufweist.
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